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Gemeinde Groß Nemerow
Beschlussvorlage
Federführend:
Bau- und Ordnungsamt

Beschluss-Nr:

Datum:
Verfasser:

05GV/14/017

27.05.2014
Herr Granzow

1. Änderung B-Plan Nr. 7 "Wohnpark Nolte" Groß Nemerow - 
Abwägung
Beratungsfolge: Abstimmung:
Status Datum Gremium Ja Nein Enth. Änd.

Ö 21.08.2014 Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Nemerow

Sachverhalt:
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

Rechtliche Grundlage:
§ 1 Absatz 7 Baugesetzbuch

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die in der Anlage beigefügte Abwägungsdokumentation 
für die 1. Änderung des B-Plan Nr. 7 „Wohnpark Nolte“ Groß Nemerow. 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:
keine

Stegemann
Bürgermeister

gez. Lorenz
Bürgermeister der
geschäftsführenden Gemeinde

Anlage/n:
Abwägung



Stellungnahme der TÖB 

            1 

Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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            3 

Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Im Rahmen der Straßenplanung wird diesbezüglich eine Abstimmung vorgenommen. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Detailplanung der Schmutzwasserentsorgung wird mit der neu.sw 

abgstimmt. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 



Stellungnahme der TÖB 

            14 

Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 



Stellungnahme der TÖB 

            40 

Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Begründung Textteil C wird um die genannten Punkte wie folgt ergänzt. 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 2. Rechtsgrundlage, Planungsrecht und Planungserfordernis 
Gemäss § 1 Abs. 2 BauGB ist es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich, einen 

Bauleitplan aufzustellen. 

Zur Durchsetzung der Planziele der Gemeinde Groß Nemerow und zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes nach §§ 8 -10 BauGB erforderlich. 

 

Für die Aufstellung und den Vollzug des Bebauungsplanes gelten folgende Rechtsgrundlagen: 
 

 das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung des 
Baugesetzbuches vom 23. September 2004 (BGB!. I S. 2414) einschließlich aller rechtsgültigen 
Änderungen. 

 die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 
(BGB!. Einschließlich aller rechtsgütigen Änderungen vom 22.04.1993 (BGB!. I S. 466) 

 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 18. April 2006 (GVOB!. M-V S. 
102) 

 Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 22.12.2008 
(BGB!.I S. 2986), zuletzt geändert  am 31.07.2009 (BGB!. I S. 2585) 

 Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 05.05.1998 (GVOB!. M-V 1998 S. 503) 

 Regionales Raumordnungsprogramm Mecklenburgische Kleinseenplatte vom 26. Juni 1998 
 

3. Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 7 "Wohnpark Nolte" 
 

Die erforderliche städtebauliche Entwicklung soll durch die 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 7 "Wohnpark Nolte" 

gesichert werden . 

 

Die Planungsfläche ist wie folgt begrenzt: 

im Norden: durch angrenzende Wohnbebauung entlang der Hauptstrasse 
im Osten: durch angrenzende Wohnbebauung entlang der Hauptstrasse 

im Süden: durch angrenzende Wohnbebauung 

im Westen: durch angrenzende Gewerbebebauung 
 

Das Planungsgebiet umfasst die Flurstücke 20,32/2, 21/1 und 24/5 der Flur 3, Gemarkung Klein 

Nemerow. 
 

 

4. Veranlassung, Ziele und Zweck des Bebauungsplanes 
 

Das Planungsgebiet soll als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt und überplant werden.  

Die Gemeinde Groß Nemerow beabsichtigt eine Wohnbebauung des ausgewiesenen Planungsgebietes. 
Das Planungsgebiet umfasst die Flurstücke 20, 32/2, 21/1 und 24/5 der Flur 3, Gemarkung Klein Nemerow, die sich in 

der Orts lage befinden, aber aufgrund ihrer Grösse als Aussenbereich im Innenbereich gelten. 

Das Planungsgebiet umfasst eine Fläche von insgesamt 0,65 ha, die in 6-7 Baugrundstücke für die Errichtung von 
Einfamilienhäusern aufgeteilt werden soll. 

Das Bebauungsgebiet wird in das Ortsbild eingebunden . Strassen- und Medienanbindungen lassen sich problemlos 

realisieren. 
In die Planung des Bebaungsgebietes wird der Charakter des Ortes Klein Nemerow einbezogen und 

gestalterisch eingebunden. 

 



Stellungnahme der TÖB 

            44 

Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 5. Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
 

Klein Nemerow gehört als Siedlungsbestandteil der Gemeinde Groß Nemerow zum Nahbereich des Unterzentrums 

Burg Stargard. Die Stadt Neubrandenburg als Oberzentrum liegt nur ca. 8,3 km entfernt. Aufgrund dieser 
siedlungsstrukturellen Lage werden der Gemeinde Groß Nemerow keine zentralörtlichen Funktionen zugeordnet. 

 

Die Entwicklungsplanung der Gemeinde soll sich dementsprechend am Eigenbedarf orientieren.  
Eigenentwicklung ist eine Flächen- und Kapazitätsentwicklung, die sich im Allgemeinen auf den 

Bedarf der vorhandenen Bevölkerung im Ort bezieht. Im Rahmen der Eigenentwicklung müssen die allgemeinen 

Ansprüche an eine quantitative und qualitative Wohnraumversorgung erfüllt werden. 
 

Der Planansatz des Regionalen Raumordnungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte orientiertsich dabei auf eine 

überwiegende Siedlungstätigkeit am vorhandenden Siedlungsbestand. Entsprechend sollen neue Standorte im Zuge der 
baulichen Entwicklung des Ortes unter Beachtung der jeweils spezifischen Siedlungsform und -funktion sowie unter 

ökologischen Aspekten behutsam in bzw. an den Bestand integriert werden. 
 

Die derzeitige Ortsstruktur von Klein Nemerow ist gekennzeichnet durch vielfach unklare Nutzungsbereiche bzw. eine 

deutliche Durchmischung vor allem von Wohn- und touristischen Gewerbeflächen. 
 

Sowohl hinsichtlich der Funktionalität als auch des äusseren Erscheinungsbildes mit z. T. städtebaulichen Missständen 

können gegenwärtig die vorhandenen räumlichen Potentiale der Ortslage in Bezug auf den landschaftsbezogenen 
Tourismus nur unzureichend ausgeschöpft werden. 

 

Insofern werden Möglichkeiten einer Strukturverbesserung über die Entwicklung von innerörtlichen Wohnbauflächen 
raumordnerisch positiv gesehen. Es wird empfohlen, die Grundstücksgrössen so zu wählen, dass der kleinteilige 

Charakter der Ortslage Klein Nemerow gesichert bleibt. 

 
 

6. Einordnung in das Städtebauliche Konzept der Gemeinde 

 
Die Gemeinde Groß Nemerow liegt im Landkreis Mecklenburgische Seenplattte, südlich von Neubrandenburg. Die 

Entfernung nach Neubrandenburg beträgt ca . 8,3 km, nach Neustrelitz ca. 25 km. 

Die Ortslage Klein Nemerow ist ein ländlich geprägtes Dorf. Klein Nemerow entwickelte sich im Laufe der Jahre zu 
einem touristischen Kleinod. 

Das geplante Wohngebiet "Wohnpark Nolte" umfasst die Flurstücke 20,32/2, 21 /1 und 24/5 der Flur 3, Gemarkung 

Klein Nemerow, die sich in der Ortslage befinden- 
Das Planungsgebiet umfasst eine Fläche von insgesamt 0,65 ha, die in 6-7 Baugrundstücke für die Errichtung von 

Einfamilienhäusern unterteilt werden soll. 

 

 

6. Begründung der örtlichen Bauvorschriften des Plangebietes 

 
Das Gesamtbild der geplanten Siedlung soll sich als eine architektonisch geschlossene Eigenheimsiedlung in 

ökologischer und regionaltypischer Bauweise auszeichnen. Ziel der Bauweise ist der Einsatz nachwachsender 

Rohstoffe. Die Bauwerke sollen ortstypisch entstehen 
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Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 7.2 I Textliche Festsetzung (Teil B) des Bebauungsplanes 
 

Die zu erschliessenden Flächen des Plangebietes werden als allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO festgesetzt. 

Zulässig sind Wohngebäude, die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke. Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 sind nicht zulässig. 

Eine Kleintierhaltung auf den Grundstücken ist entsprechend dem Charakter der dörflichen 
Wohnbebauung zulässig. 

 

Für das Bebauungsgebiet wurde eine Grundflächenzahl von 0,3 festgesetzt. Die geplanten Grundstücksgrössen 
variieren zwischen 600 und 950 m2. Damit ist eine normale Hausgrundfläche gewährleistet. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB LV. mit § 23 BauNVO) sind durch 

Baugrenzen festgesetzt. Der Mindestabstand der Baugrenzen zu den Nachbar- und Verkehrsflächen ist in der 
Planzeichnung festgesetzt. Gebäudeabstände: es gelten die zulässigen Abstandsflächen 

Die Absicht, eine aufgelockerte Bebauung zu schaffen und bautechnisch und baurechtlich bedingte 
Abstandsfestsetzungen ergänzen sich in diesem Fall in ihrem Anliegen. 

Weiterhin wurde die Begrenzung auf zwei Vollgeschosse festgesetzt. 
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 8. Grundlagen der Planung 
8.1 Flächennutzungsplanung 

 

Der Flächennutzungsplan befindet sich in der Aufstellung. Er sieht für den Geltungsbereich der 1. Änderung B-Plan 
Nr. 7 ein Wohngebiet vor. 

 

Während der Aufstellung der 1. Änderung B-Planes wird gem. § 8 Abs. 3 BauGB gleichzeitig die Aufstellung des F-
Planes (Parallelverfahren) für die Gemeinde Groß Nemerow durchgeführt. Der B-Plan kann vor dem 

Flächennutzungsplan bekannt gemacht werden, wenn anzunehmen ist, dass er aus den künftigen Darstellungen des 

Flächennutzungsplanes entwickelt sein wird. 
 

8.2. Verkehr und Zufahrt 

 
Das Plangebiet wird über eine private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung als verkehrsberuhigter Bereich 

mit Ausweisung als Spielstraße erschlossen. Es gilt Schritttempo. 
Die verkehrstechnische Anbindung des Plangebietes erfolgt über jeweils eine Anbindung an die 

Ortsverbindungsstrasse. 

Bei der Errichtung der Grundstückszufahrt von der Gemeindestraße ist die Zustimmung beim Träger der 
Straßenbaulast einzuholen . 

Das anfallende Regenwasser auf den Fahrflächen, Fußwegen, Stellflächen und Zufahrten muss 

über einen Anschluss an die Regenentwässerung abgeleitet werden. 
8.3. Wasserversorgung und Löschwasserbedarf 

Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt über das Versorgungsnetz der neu.sw und ist in ausreichender Menge und in 

der entsprechenden Qualität gewährleistet. 
Die Erschließung des Gebietes erfolgt über neu zu verlegende Leitungen in den geplanten 

Verkehrsflächen. 

Der genaue Anschlusspunkt an die zentrale Wasserversorgung wird durch den Investor mit den neu.sw abgestimmt.  
Die wasserbehördliche Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer zweiter 

Ordnung wird bei der Landrätin des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Wasserbehörde 

beantragt. 
Der Löschwasserbedarf wird über den Tollensesee und Löschfahrzeuge bzw. eines Hydranten für die 

Erstbrandbekämpfung gewährleistet. 

 
8.4. Abwasserentsorgung 

 

Die Abwasserentsorgung erfolgt über Anlagen der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft 
mbH. 

Der genaue Anschlusspunkt an die zentrale Abwasserentsorgung wird durch den Investor mit der 

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH abgestimmt. 

 

8.5. Regenwasser 

 
Das auf den öffentlichen Flächen und Grundstücken anfallende Regenwasser muss über den 

Anschluss an die Regenentwässerung abgeleitet werden. 

Die Zustimmung zur Einleitung des Niederschlagswassers in den verrohrten Graben Nr. 23 wird bei der WBV "Obere 
Havel/Obere Tollense" im Zusammenhang mit der Erschließungsplanung eingeholt und der Nachweis der 

ausreichenden Dimensionierung der Rohrleitung erbracht. Verlauf und Anschluss der Regenentwässerung wird 

abgestimmt.  
 

8.6. Energieversorgung 

Die Energieversorgung wird über unterirdische Leitungen gewährleistet. Der Investor beantragt vor 
Errichtung der Bebauung bei der E.ON e.dis AG den benötigten Strombedarf. 

 



Stellungnahme der TÖB 

            47 

Fachliche Beurteilung / Vorschläge zur Vorgehensweise 

 In Klein Nemerow besteht die Möglichkeit der Gasversorgung. Für den geplanten Wohnpark besteht die 
Möglichkeit eines Anschlusses an der zentralen Gasversorgung. 

8.7 Abfallwirtschaft/Altlasten 

Es befinden sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes It. Altlastenkataster des Kreises Mecklenburgische 
Seenplatte nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine Altlasten und/oder 

altlastenverdächtige Flächen i.S.d. § 2 Abs. 5 BbodSchG i.V.m. § 22 AbfAIG M-V. Sollten dem Planungsträger im 

Rahmen der Bautätigkeit gegenteilige Tatsachen bekannt werden, ist im Hinblick auf die Forderungen des § 1 (5) 
BauGB und des § 23 AbfAIG M-V unverzüglich die untere Abfallbehörde des Landkreises Mecklenburgische 

Seenplatte, Umweltbezogene Dienste, zu benachrichtigen, damit gegebenenfalls erforderliche Massnahmen eingeleitet 

werden können. 
Die Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen hat entsprechend der Vorschriften des Gesetzes zur Förderung der 

Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (KrW-/AbfG) und des 

Abfallwirtschafts- und Altlastengesetzes für Mecklenburg-Vorpommern (AbfAIG M-V) und der auf Grund dieser 
Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen zu erfolgen. 

8.8. Fernmeldetechnische Versorgung 
Im Planungsbereich befinden sich Fernmeldeanlagen der Deutschen Telekom AG. Bei der Bauausführung wird darauf 

geachtet, dass Beschädigungen hieran vermieden werden. Es ist erforderlich, dass sich die Bauausführenden vorher 

von der Deutschen Telekom AG Neubrandenburg in die genaue Lage dieser Anlagen einweisen lassen. 
Die fernmeldetechnische Versorgung wird über unterirdische Leitungen gewährleistet. Der Investor 

beantragt vor Errichtung der Bebauung bei der Deutschen Telekom AG Neubrandenburg den benötigten Bedarf. 

8.9 Grünordnung 
Innerhalb des Plangebietes werden folgende Festsetzungen getroffen: 

Auf Jedem Baugrundstück sind als Ausgleichspflanzung 2 verschiedene Obstbäume Hochstamm, 3 x verpflanzt, 

spätestens ein Jahr nach Fertigstellung der Baumassnahmen zu pflanzen. 
Außerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung B-Plan 7 wird für die Sicherung des naturschutzrechtlichen 

Ausgleichs folgende Zuordnungsfestsetzung gem. § 9 1a BauGB getroffen: 

Die festgesetzten Ausgleichsflächen und -maßnahmen nach § 9 Abs. 1a BauGB dienen dem Ausgleich von Eingriffen 
in die Natur und Landschaft durch die Bebauung und Erschließung. 

Außerhalb des Planbereichs werden naturschutzfachliche Entwicklungs- und Kompensationsmaßnahmen auf dem 

gemeindeeigenen Grundstück Flur 3 Flurstück 6 und den privaten Grundstück Flur 3 Flurstück 45/31 der Gemarkung 
Klein Nemerow durchgeführt. Diese naturschutzrechtlichen Maßnahmen werden dem Ausgleich des Bebauungsplans 

1. Änderung B-Plan Nr. 7 "Wohnpark Nolte" zugeordnet. 

Diese Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Bebauungsplanbereiches werden als Sammel-Ausgleichsmaßnahmen den 
Baugrundstücksflächen zugeordnet.  

Die Pflanzung von 50 Laubbäumen gem. Hinweise 4.1 ist dem Grundstück der Gemarkung Klein Nemerow, Flur 3, 

Flurstück 6 zuzuordnen.  
Die Heckenpflanzung gem. Hinweise 4.2 ist dem Grundstück Gemarkung Klein Nemerow, Flur 3 Flurstück 6 

zuzuordnen. 

Die Pflanzung von 31 heimische alte Obstbaumsorten gem. Hinweise 4.2.1 ist dem Grundstück Gemarkung Klein 

Nemerow, Flur 3, Flurstück 45/31 zuzuordnen. 

 

Die innerhalb der 1. Änderung B-Plan-Gebietes liegende Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
Entwicklung von Natur und Landschaft ist durch geeignete Maßnahmen vor jeglicher Beeinträchtigung zu schützen. 

Insbesondere Aufschüttungen oder Ablagerungen innerhalb dieser Fläche, in welcher sich u.a. geschützte Quellen 

befinden, sind zu verhindern. Bei der Anlage der Zufahrtswege sind die in diesem Bereich befindlichen, nach § 26 a 
LNatG M-V geschützten Bäume nach Maßgabe der DIN 18920 - Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und 

Vegetationsflächen bei 
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 Baumaßnahmen - im Kronen-, Stamm- und Wurzelbereich vor Beschädigung und sonstigen Beeinträchtigungen zu 
schützen 

 

Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgt entsprechend dem Umweltbericht. 
 

8.10 Immissionen 

 
Eine Beeinträchtigung durch Immission ist zu vermeiden. Aus diesem Grund werden folgende 

Immisionswerte festgelegt: 

Tagsüber 50/53 dB(A) 
Nachts 40 dB(A) 

 

8.11 Heizungsanlagen 
 

Die Überwachung der Heizungsanlagen ist gemäß 1. Verordnung zur Durchführung des 
BundesImmissionsschutzgesetzes (Verordnung über Kleinfeueranlagen) durch den zuständigen 

Bezirksschornsteinfegermeister zu gewährleisten. 

Gemäß § 14 der o.g. Verordnung hat der Betreiber der Feuerungsanlage innerhalb von 4 Wochen 
nach Inbetriebnahme eine Messung durch den Bezirksschornsteinfegermeister durchführen zu 

lassen. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Die Änderung von 45/20 wurde auf 45/31 im Textteil C vorgenommen. 

 

 

 

 

Der Lageplan wurde entsprechend ergänzt.  

 

 

Die Zuordnungsfestsetzung I 8.3 Textteil B werden wie folgt ergänzt: 

*8.3 Zuordnungsfestsetzung (§9 1a BauGB) 

Die festgesetzten Ausgleichsflächen und -maßnahmen nach § 9 Abs. 1a BauGB dienen dem Ausgleich 

von Eingriffen in die Natur und Landschaft durch die Bebauung und Erschließung. 

Außerhalb des Planbereichs werden naturschutzfachliche Entwicklungs- und Kompensationsmaßnahmen 

auf dem gemeindeeigenen Grundstück Flur 3 Flurstück 6 und den privaten Grundstück Flur 3 Flurstück 

45/31 der Gemarkung Klein Nemerow durchgeführt. Diese naturschutzrechtlichen Maßnahmen werden 

dem Ausgleich des Bebauungsplans 1. Änderung B-Plan Nr. 7 "Wohnpark Nolte" zugeordnet. 

Diese Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Bebauungsplanbereiches werden als Sammel-

Ausgleichsmaßnahmen den Baugrundstücksflächen zugeordnet.  

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Die Verkehrsfläche wurde unter Verwendung der Knödellinie zu den öffentlichen Verkehrsfläche 

getrennt. 
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Die Flurstücksnummer wird mit 6 ergänzt. 

 

 

Der doppelte Druck wird entfernt und die Regelung zur Pflanzung der 31 Obstbäume wird ergänzt. 

 

 

 

Die Vorschlagsliste wurde neu nummeriert. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
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